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Bayern | Neues aus der Normung

Normen  
auf dem Prüfstand

Der Anteil der auf europäischer Ebene er-
stellten Normen beläuft sich bereits auf 
rund 80 % der Veröffentlichungen im DIN 

– Tendenz steigend. Die europäischen Normen 
werden aufgrund vertraglicher Verpflichtung in 
das nationale Normenwerk übernommen und 
treten so anstelle von teils lang bewährten na-
tionalen Regelungen. Nicht zuletzt dadurch ver-
größert sich der Graben zwischen den Normen 
des DIN sowie anderer Regelsetzer einerseits 
und den „anerkannten Regeln der Technik“ an-
dererseits. Infolgedessen wird die „Vermutungs-
wirkung“, eine DIN-Norm bilde eine „anerkann-
te Regel der Technik“ nach deutschem Recht 
ab, zunehmend in Frage gestellt.
Nach § 633 BGB schuldet der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber eine Leistung mit der Quali-
tät, die für den vertraglich vorausgesetzten bzw. 
für den gewöhnlich zu erwartenden Gebrauch 
erforderlich ist. Ist nichts anderes vertraglich 

vereinbart, führt dies unmittelbar zum Begriff 
des „normgerechten Bauens“ und somit zu dem 
der „anerkannten Regeln der Technik“ als De-
finition des zu erbringenden Mindeststandards. 
Dieser wird bei Rechtsstreitigkeiten in der Re-
gel von Sachverständigen festgestellt. 
Häufig wird hierbei jedoch die Bedeutung von 
DIN-Normen zu hoch eingeschätzt. Das „Meers-
burgurteil“ des Bundesverwaltungsgerichts vom 
22.05.1987 warnt davor, den Erkenntniswert 
von DIN-Normen zu überschätzen: „Zwar kann 
den DIN-Normen einerseits Sachverstand und 
Verantwortlichkeit für das allgemeine Wohl nicht 
abgesprochen werden. Andererseits darf aber 
auch nicht verkannt werden, dass es sich da-
bei zumindest auch um Vereinbarungen inte-
ressierter Kreise handelt, die eine bestimmte 
Einflussnahme auf das Marktgeschehen bezwe-
cken. Den Anforderungen, die etwa an die Neu-
tralität und Unvoreingenommenheit gerichtlicher 

Welche Fassung  
der DIN 277  
ist für den  
Bauantrag relevant?

Wie die Oberste Baubehörde mitteilte, 
ist für den Bauantrag und die zuge-
hörige Baubeschreibung nach wie vor 

die „alte“ DIN 277 „Grundlagen und Raumin-
halte von Bauwerken im Hochbau“, Fassung 
2005 zu verwenden. 
Dies gilt auch für den statistischen Erhebungs-
bogen, mit dessen Hilfe Daten zur Bautätigkeit 
erhoben werden. Hintergrund ist, dass Bauan-
trag und Baubeschreibung auf Grundlage der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO) in Verbin-
dung mit der Bauvorlagenverordnung (Bau-
VorlV) und den eingeführten Bauantragsformu-
laren erstellt werden. nnnHei

Neue DIN 4109  
„Schallschutz im Hochbau“ veröffentlicht

Zum Juni 2016 wurde die grundlegend no-
vellierte DIN 4109 „Schallschutz im Hoch-
bau“ veröffentlicht. Besonders hervorzu-

heben ist die Einführung des neuen Rechen-
verfahrens auf Grundlage der DIN EN ISO 12 
354, das das bisherige „nach Gösele“ ersetzt. 
Auch wenn die Kenndaten und Zielwerte wei-
testgehend unverändert geblieben sind, wird 
dies zu anderen baulichen Anforderungen füh-
ren.
Da im Entwurf zur Verwaltungsvorschrift Tech-
nische Baubestimmungen (VV TB) der ARGE-
BAU bereits die DIN 4109 2016 mit den Teilen 
1 und 2 sowie 31 bis 36 (Bauteilkatalog) auf-
geführt ist, ist anzunehmen, dass diese zeitnah 
auch in Bayern eingeführt wird. Bis dahin ist 
jedoch der schalltechnische Nachweis noch 
auf Grundlage der bisherigen Norm zu führen. 
Bei Gebäuden mit erhöhtem Wohnstandard 
können die Nutzer von einem erhöhten Schall-

Sachverständiger zu stellen sind, genügen sie 
deswegen nicht.“ Auch wird in der Praxis oft-
mals missverstanden, dass nicht eine Norm an 
sich eine „anerkannte Regel der Technik“ dar-
stellt, sondern im besten Falle deren Inhalt, mei-
stens jedoch nur bestimmte Teile einer Norm. 
Unübersehbar sind inzwischen die Probleme, 
die aus der Anwendung der Normen als tech-
nische Regeln einerseits und der Umsetzung 
des rechtlich geschuldeten Standards anderer-
seits resultieren. Schon die Schwierigkeit, vor 
der die Planer und alle am Bau Beteiligten ste-
hen, aus der Fülle von Regelungen diejenigen 
verlässlich herauszufiltern, die als anerkannte 
Regeln der Technik gelten und daher maßgeb-
lich die geschuldete Qualität ihres Werkes be-
schreiben, muss die Fachwelt sensibilisieren. 
Eine gerichtliche Feststellung im Mangelpro-
zess, nachdem das Werk fertiggestellt ist, kann 
nicht die Lösung sein. nnnHei

schutzstandard ausgehen. Da die neue Norm 
selbst keine Anforderungen für diesen definiert, 
wird am bisherigen Beiblatt 2 „Hinweise für Pla-
nung und Ausführung – Vorschläge für einen 
erhöhten Schallschutz“ festgehalten. Um für 
den erhöhten Schallschutz eine an das neue 
Rechenverfahren angepasste Bewertungsgrund-
lage anbieten zu können, hat zudem ein Ver-
bändebündnis der Bau- und Wohnungswirt-
schaft sowie Architekten und Ingenieure Vor-
arbeiten in Form der DIN SPEC PAS 91314 
geleistet. Es ist geplant, diese zeitnah zu ver-
öffentlichen. Neben diesen beiden Dokumenten 
trifft auch die VDI-Richtlinie 4100 „Schallschutz 
im Hochbau – Beurteilung und Vorschläge für 
den erhöhten Schallschutz“ Festlegungen zum 
erhöhten Schallschutz. Vor diesem Hintergrund 
ist es unbedingt empfehlenswert, die Grundla-
ge und Qualitäten mit dem Bauherrn explizit zu 
vereinbaren.  nnnHei




